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 Keine Plattformen:  
 Preisvergleichsportale (nur Vermittlung von 

Interessenten) 
 Shopping Listen über Suchmaschinen wie z.B. Google 

shopping (wie Preisvergleichsportale) 
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 Plattformleistungen:  
 technischer Website-Betrieb, Produktpräsentation, 

Benutzerkonten, Zahlungsabwicklung, Versandoption, 
Rückabwicklung (u.a.) 

 Gebührenmodelle:  
– zB Konto ohne Grundgebühr, Fixgebühr plus 

Verkaufsgebühr in % von Verkaufspreis  
– zB Monatliche Grundgebühr plus Verkaufsgebühr 
– Gebührenhöhe 
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Funktionsweise 

 Dritthändler stellen Produkte auf Plattform 
 

 Einheitliche Produktseite ? +z.B. bei Amazon – 
egal ob Amazon selbst Händler oder 
Dritthändler-Angebot:  
 „Buy box“ - Einkaufswagensymbol: Preisangabe und 

Hinweis, wer das Produkt verkauft 
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 ausführliche Beschreibung des Produkts  
– z.T. spezielle Produktseiten, häufig aktualisiert 

 in der Nähe der Preisangabe Link auf die Liste der 
übrigen Verkäufer des gleichen Produkts, aufgeteilt 
nach „neu“ und „gebraucht“.  

 Listensortierung mögl. : Preis, Bewertung, „Beste 
Ergebnisse“... 
 

Funktionsweise Amazon 

www.bundeskartellamt.de 

8 



 Vertragsabschluss mit Verbraucher : 
 mit Plattform als Händler 
 vermittelt mit Dritthändler  

 Zahlungsabwicklung über Plattform 
 Versendung und Retourenabwicklung durch 

Dritthändler  
 Ausnahme: Dritthändler verwendet zusätzliche 

Dienstleistung „Versand durch Plattform“ inkl. 
Lagerung, Versand und Retourenmanagement 

Funktionsweise Amazon 
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Rechtlicher Rahmen vertikaler Beschränkungen 
 Art. 101 Abs. 1 AEUV und der selektive 

Vertrieb 
 bezweckte und bewirkte Beschränkungen 
 Rspr. EuGH bis „Pierre Fabre“  

 Art. 101 Abs. 3 AEUV und die Vertikal-GVO 
 Angriffs- und Beweislast („Vermutung der 

Rechtmäßigkeit“)  
 Marktmacht und 30%-Schwelle (Marktabgrenzung!) 
 Kernbeschränkung und Entzug der Freistellung 

Rechtlicher Rahmen 
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 Reichweite der Kernbeschränkungen 
 Keine Kernbeschränkung und unter 30% 
 Freistellung  
 Entzug möglich – Beweislast! 
 Zuständigkeit: nationaler Markt - nationaler Behörden 
 Zuständigkeit : Gerichte? 

Kernbeschränkung oder über 30% 
 Prüfung der Einzelfreistellung 
 Effizienzen, Erforderlichkeit, Verbraucherbeteiligung, 

Ausschaltung des Wettbewerbs 
 
 

Rechtlicher Rahmen 
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 die Vertikal-Leitlinien 
 rechtliche und praktische Bedeutung 
 Ansatz im Hinblick auf Internet-Beschränkungen 
 Beschränkung des Gebiets oder Kundengruppe (passiver 

Verkauf), Art. 4 lit. b Vertikal-GVO, (z.B. begrenzte 
Internet-Quote, Doppelpreissystem   Qualitäts-
anforderungen, phys. Verkaufspunkt, Mindestumsatz) 

 Beschränkungen des aktiven oder passiven Verkaufs im 
selektiven Vertrieb, Art. 4 lit. c Vertikal-GVO („Äquivalenz-
gebot“ – jede Verpflichtung, die Vertragshändler von 
Internetnutzung abhält, indem Kriterien für Online-
Verkäufe auferlegt werden, die insg. nicht gleichwertig) 
 

 

Rechtlicher Rahmen 
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 Ansatz im Hinblick auf Preisparitätsklauseln 
– Kernbeschränkung (Art. 4 lit. a Vertikal-GVO)? 
– Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV 

(Einzelfreistellung – Entzug der Freistellung) 

 
 
 

Rechtlicher Rahmen 



    

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Bundeskartellamt 
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